Sehr geehrter Herr Thieme,

ich kann Ihnen keine große Hoffnung machen.

Im Gegensatz zu einer offenbar unausrottbaren Fehlmeinung ist im Urheberrecht das Gegenteil zu „privat“ „öffentlich“ nicht aber gewerblich, zu dem das Gegenstück nicht-gewerblich ist. Während also das, was privat in Sinne des Urheberrechtes ist, auch nicht-gewerblich ist (sieht man z.B. vom Erwerb eines Kunstwerkes für die private Ausschmückung der Wohnung ab, der ja meist zumindest einseitig gewerblich ist), kann das was öffentlich ist, durchaus nicht-gewerblich oder gewerblich sein.

Man muss davon ausgehen, dass Internet-Seiten öffentlich sind, da sie von einer unbestimmten Vielzahl von Personen zur Kenntnis genommen werden können. Daran ändert nichts die Tatsache, dass der Inhalt einer Seite durchaus privat in dem Sinne sein kann, dass ein Privatmann aus seiner Intimsphäre Mitteilungen macht.

Als Zwischenergebnis bleibt festzuhalten: die Einblendung eines geschützten Kunstwerkes auf einer Web-Site ist eine Veröffentlichung des Kunstwerkes.

Da der Urheber und bei als Einzelstück geschaffenen Werken auch der jeweilige Eigentümer jedermann daran hindern kann, das Werk zu nutzen, also z. B. Abbildungen des Werkes zu veröffentlichen, wird bei einer gleichwohl vorgenommenen Nutzung eine Lizenzgebühr fällig. Diese richtet sich danach, ob es sich um eine schlichte Nutzung handelt oder ob durch die Nutzung die gewerblichen Interessen des Nutzers gefördert werden.

Beispiel aus meiner Praxis: 

Ein Unternehmen erstellt zum 100jährigen Bestehen eine Festschrift. In dieser lediglich verschenkten Festschrift ist auch das Manuskript der Festrede eines Professors der Kunstgeschichte und Direktors eines führenden deutschen Museums abgedruckt, illustriert mit einigen Kunstwerken, die der Professor in seinem Vortrag als Dia gezeigt hatte, um die Adaption von Kunstwerken in der Werbung zu erläutern.

Eines der Bilder war die Wiedergabe einer Werbeanzeige im Stile von Monets Frühstück im Grünen, die wiederum einem Buch aus den 70er Jahren: Kunst in der Werbung entnommen war.

Hier sind die Nutzungsarten: Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken (Festrede und Buch Kunst in der Werbung), Zitat (Dia aus dem Buch), einfache Nutzung (verschenkte Festschrift) und gewerbliche Nutzung (Original Werbeanzeige Frühstück im Grünen) festzustellen, für die sämtlich die Genehmigung des Urhebers notwendig ist. Durch das Gesetz wird die Genehmigung anstelle des Urhebers erteil für die Nutzungsarten Zitat und wissenschaftlicher Zweck. Vertraglich wird die Genehmigung für die Nutzungsarten einfache Nutzung und gewerbliche Nutzung durch Lizenzvereinbarung mit der Verwertungsgesellschaft Kunst ersetzt.

Der Fall wurde erledigt durch Lizenzzahlung nach der Auflage der Festschrift. Die Lizenz war um den Faktor 15 niedriger, als wenn die Festschrift verkauft worden wäre. Gewitzt durch diese Erfahrung ließ das Unternehmen eine erweiterte Form der Festschrift als wissenschaftliches Werk der creme de la creme der internationalen Kunstgeschichte erscheinen. Die Professorenhonorare waren niedriger als die Lizenzgebühren.

Das Wissenschaftsprivileg gilt nur für eine einschlägige Fachrichtung. Die Wissenschaftlichkeit wird nicht geprüft. Also auch ein lausiges Werk eines Doktoranden ist befreit.

Wie hoch ist die Rechnung in Ihrem Fall? Wenn sie höher als 200.- DM ist faxen Sie sie mir zu (06434 200 107), ansonsten zahlen.

Mit freundlichem Gruß

Bernd J. Kaup

Rechtsanwalt

